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Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat mit Erlass vom 01.04.2011, Az.: 27.5-74534/03-07(1), 
gemäß § 18 Abs. 8 und 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG i.V.m. § 51 Abs. 3 NHG die folgende Ordnung über den Zugang 
und die Zulassung für den Ergänzungsstudiengang Drittes Fach für das Lehramt an Gymnasien genehmigt. Die Ord-
nung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover in Kraft. 
 
 

Ordnung über den Zugang und die Zulassung 
für den Ergänzungsstudiengang Drittes Fach für das Lehramt an Gymnasien 

 
 

Folgende Fakultäten der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

- Fakultät für Mathematik und Physik  
- Naturwissenschaftliche Fakultät  
- Philosophische Fakultät  

haben am 7.01.2011 in der Lenkungsgruppe des Zentrums für Lehrerbildung diese Ordnung nach § 18 Abs. 
8 und § 7 NHZG beschlossen. 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung für den Ergänzungsstudiengang Drittes Fach für 
das Lehramt an Gymnasien. Die Fächerwahl richtet sich nach Anlage 1. 
 

(2) Der Zugang ist nur möglich, wenn freie Plätze für das Studium des entsprechenden Unterrichtsfachs zur 
Verfügung stehen. 
 

(3) Die Zugangsvoraussetzungen sind in § 2 und in der Anlage 2 geregelt. 
 

(4) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung ste-
hen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben 
(§ 4). Erfüllen weniger Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung 
stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 
 
 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
(1) Zugangsvoraussetzung ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
a) 
- an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten an-

gehört, einen Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien mit zwei anderen Fächern als das 
Fach, für das der Zugang in diesem Studiengang angestrebt wird, oder einen diesem gleichwertigen 
Abschluss mit einem lehramtsspezifischen Schwerpunkt für die Sekundarstufe II, mindestens mit der 
Abschlussnote 2,5  beendet hat 

oder 
b) 
- an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem fachlich eng 

verwandten Studiengang erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungsvor-
schläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat der Kultusministerkonfe-
renz (www.anabin.de) festgestellt 

oder 
c) 
- für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien oder den Staatsexamensstudiengang Lehramt an 

Gymnasien an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist und mindestens 
die für das zweite Semester vorgesehenen Studien- und Prüfungsleistungen im Masterstudiengang  
oder vergleichbare Leistungen im Staatsexamensstudiengang erbracht hat.  

 

Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich eng verwandt ist, trifft der Zulassungsausschuss (§ 5). 
 

(2) Für das Fach Englisch sind Sprachanforderungen gemäß der Ordnung über Kenntnisse der englischen 
Sprache für das Fach Englisch nachzuweisen. Für das Fach Darstellendes Spiel ist eine erfolgreiche Auf-
nahmeprüfung gemäß der Zugangsordnung Darstellendes Spiel im Fächerübergreifenden Bachelor-
studiengang nachzuweisen. Für das Fach Sport ist eine erfolgreiche Aufnahmeprüfung gemäß der Ordnung 
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für die Feststellung der besonderen Eignung für das Fach Sport an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover nachzuweisen. 
 

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch 
ihren unter Absatz 1 genannten Hochschulabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müs-
sen darüber hinaus über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Der Nachweis hierüber 
wird geführt durch die Vorlage des TestsDaF mit mindestens Niveaustufe 4 in allen Prüfungsteilen oder 
durch eine DSH-Prüfung mit der Niveaustufe 2. 

 
 

§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 
(1) Der Ergänzungsstudiengang beginnt zum Wintersemester. Die schriftliche Bewerbung muss mit den ge-
mäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli eines Jahres bei der Hochschule ein-
gegangen sein. Die Bewerbung gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungster-
mins. 
 

(2) Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – Nachweise nach § 2 
beizufügen. Im Fall einer Bewerbung nach § 2 Spiegelstrich 3 ist abweichend zu Satz 1 eine Immatrikulati-
onsbescheinigung in dem betreffenden Master- oder Staatsexamensstudiengang und Nachweise über Stu-
dien- und Prüfungsleistungen bis einschließlich des zweiten Semesters im Masterstudiengang oder über 
vergleichbare Leistungen im Staatsexamensstudiengang zu erbringen. 
 

(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren aus-
geschlossen. 
 
 

§ 4 Zulassungsverfahren 
(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Studienplätze zur Verfü-
gung stehen, werden die Studienplätze nach § 2 sowie die fachbezogenen Zugangsvoraussetzungen nach 
Anlage 2 nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben. 
 

(2) Es werden folgende Gruppen gebildet, in denen die Auswahl erfolgt: 
 

Gruppe 1:   Fach Chemie 
Gruppe 2:   Fach Darstellendes Spiel 
Gruppe 3:   Fach Deutsch 
Gruppe 4:   Fach Englisch 
Gruppe 5:   Fach Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
Gruppe 6:   Fach Katholische Religion 
Gruppe 7:   Fach Mathematik 
Gruppe 8:   Fach Philosophie 
Gruppe 9:   Fach Physik 
Gruppe 10: Fach Sport 
Gruppe 11: Fach Werte und Normen 

 

Die Zuordnung der Bewerberinnen und Bewerber zu den Gruppen richtet sich nach dem in der Bewerbung 
genannten Fach. 
 

(3) Die Auswahlentscheidung erfolgt innerhalb jeder Gruppe nach einer eigenen Rangliste. Maßgebend für 
die Rangfolge ist eine Kombination aus der Abschlussnote des vorausgegangenen Studiums nach § 2 bzw. 
der Note aus den Ergebnissen der bisherigen Modulprüfungen im noch nicht abgeschlossenen Masterstu-
diengang Lehramt an Gymnasien, für den die Bewerberin/ der Bewerber an der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität immatrikuliert ist, und einem Motivationsschreiben, in dem sich die Bewerberin/ der Bewerber 
dazu äußert 

- a) welches allgemeine Interesse an der ergänzenden Ausbildung von Lehrkräften bzw. angehen-
den Lehrkräften in dem betreffenden Fach besteht, 
 

- b) welche Voraussetzungen sie/ er aus seinem bisherigen Bildungsgang für den Ergänzungsstu-
diengang in dem betreffenden Fach mitbringt, 
 

- c) welche Vorstellungen sie/ er im Hinblick auf das (künftige) Berufsfeld Schule mit dem Ergän-
zungsstudiengang verbindet. 

 

Für eine differenzierte und im Hinblick auf das Studienziel überzeugende Darstellung wird pro Kriterium a) – c) 
ein Punkt vergeben, maximal drei Punkte für das Motivationsschreiben insgesamt. Die erworbenen Punkte 
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aus dem Motivationsschreiben werden zu den für die Abschlussnote nach § 2 vergebenen Punkten addiert.  
 

Note Punktzahl 
1,00 – 1,50 4 
1,51 -  2,50 3 
2,51 – 3,50 2 
ab 3,51 1 
Motivationsschreiben  0 bis 3 
 

(4) Die Position der Bewerberin/des Bewerbers auf der Rangliste für die jeweilige Gruppe nach § 4 Abs. 2 
ergibt sich aus seiner Punktzahl für die Kombination der beiden Zulassungskriterien nach § 4 Abs. 3. Be-
steht zwischen einzelnen Bewerberinnen und/oder Bewerbern Ranggleichheit, entscheidet das Los. 
 

(5) Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Immatrikulationsordnung der Hochschule unberührt. 
 
 

§ 5 Zulassungsausschuss für den Ergänzungsstudiengang 
Drittes Fach für das Lehramt an Gymnasien 

(1) Zuständig für den Ergänzungsstudiengang Drittes Fach für das Lehramt an Gymnasien ist der Zulas-
sungsausschuss für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien. Die Vertreterin/ der Vertreter der 
Hochschule für Musik und Theater in diesem Ausschuss hat in allen den Ergänzungsstudiengang Drittes 
Fach für das Lehramt an Gymnasien betreffenden Fragen nur beratende Stimme. 
 

(2) Die Fakultät für Mathematik und Physik, die Naturwissenschaftliche Fakultät, die Philosophische Fakultät 
und die Zentrale Einrichtung Biologie und die Hochschule für Musik und Theater bilden einen Zulassungs-
ausschuss für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien. 
 

(3) Dem Zulassungsausschuss gehören fünf stimmberechtigte Mitglieder an, die der Hochschullehrer- oder 
der Mitarbeitergruppe angehören müssen, und ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 
Wenigstens drei Mitglieder müssen der Hochschullehrergruppe angehören, wenigstens ein Mitglied muss 
der Hochschule für Musik und Theater angehören. Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der jeweili-
gen Fakultäten bzw. der entsprechenden Gremien eingesetzt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jah-
re, die des studentischen Mitglieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich. Der Zulassungsausschuss ist 
beschlussfähig, wenn mindestens vier stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 
 

(4) Die Aufgaben des Zulassungsausschusses sind: 
a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 
b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen, 
c) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber. 
 
 

§ 6 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 
(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule nach positi-
vem Auswahlverfahren einen schriftlichen Zulassungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, inner-
halb derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz an-
nimmt. Liegt diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Auf 
diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 
 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungsbe-
scheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des 
zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt ist. Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. Er enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu 
erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. Legt die Bewerberin 
oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrückverfah-
ren ausgeschlossen. Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 
 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Ranglisten nach § 4 Abs. 3 durchgeführt. 
 

(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. Da-
nach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag an den Zulassungsausschuss durch Los 
vergeben. Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit 
dem Abschluss des Verfahrens.  

§ 7 In-Kraft-Treten 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in Kraft. 
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Anlage 1: Liste der wählbaren Fächer 

Chemie 
Darstellendes Spiel 
Deutsch 
Englisch 
Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
Katholische Religion 
Mathematik 
Philosophie 
Physik 
Sport 
Werte und Normen 
 

 

Anlage 2: Nachweis der Sprachanforderungen gemäß Verordnung über Masterabschlüsse für 
Lehrämter in Niedersachsen (Nds. MasterVO-Lehr), veröff. am 08.11.07 und gemäß dem 
Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums vom 30.09.08 

 
 

1. Die Zugangsberechtigung zu folgenden Fächern  setzt den Nachweis folgender Sprachanforderungen 
voraus: 

 

1.1 Für den Zugang zum Fach Deutsch sind Kenntnisse in zwei Fremdsprachen nachzuweisen. 
 

1.2 Für den Zugang zum Fach Englisch ist der Nachweis für zwei weitere Fremdsprachen neben Eng-
lisch zu erbringen. 

 

1.3 Für den Zugang zu den Fächern Evangelische Religion und Katholische Religion sind das Grae-
cum oder fachbezogene Griechischkenntnisse sowie das Kleine Latinum oder fachbezogene Latein-
kenntnisse nachzuweisen. 

 

1.4 Für den Zugang zum Fach Geschichte sind das Latinum sowie Kenntnisse einer neueren Fremd-
sprache nachzuweisen. 

 

1.5 Für das Fach Philosophie sind fachbezogene Kenntnisse alter und neuer Sprachen, sofern sie für 
den Studienschwerpunkt relevant sind, nachzuweisen. 

 
 

2. Kenntnisse in einer Fremdsprache werden nachgewiesen durch: 
2.1 das Abiturzeugnis, 
2.2 im Zeugnis des erweiterten Sekundarabschlusses I nach vierjährigem Unterricht nach- gewiesene 

mindestens  ausreichende Leistungen in der jeweiligen Sprache, 
2.3 ein Abschlusszertifikat der Volkshochschule, 
2.4 die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung, die mindestens Kenntnisse nach Ziffer 2.2 

vermittelt,  
2.5 Zeugnisse über die mindestens zweijährige Teilnahme  an dem in der jeweiligen Sprache geführten 

Unterricht einer ausländischen Schule oder 
2.6 weitere Zeugnisse, die Kenntnisse belegen oder einschließen, die mindestens denen nach Ziffer 2.2 

vergleichbar sind. 
 

3. Fachbezogene Latein- oder Griechischkenntnisse werden nachgewiesen durch die erfolgreiche Teil-
nahme an dazu angebotenen Lehrveranstaltungen der Hochschule, durch einen Nachweis nach den 
Nummern 2.1-2.6 oder durch den Nachweis des Kleinen Latinums, des Latinums, des Großen Lati-
nums oder des Graecums. 


